
HYPOPROTECT ®

Die Sicherheit für Ihre 
PSD Baufinanzierung

Mit HYPOPROTECT® können Sie den Erwerb Ihrer eigenen vier Wände unbesorgt 

finanzieren. Stirbt der Darlehensnehmer, werden Hinterbliebene durch HYPOPROTECT® 

optimal abgesichert. Die Raten für die PSD Baufinanzierung werden ganz oder teilweise 
weitergezahlt. 

Absicherung eines Todesfalls

Sie und Ihre Familie haben die Sicherheit, dass trotz der schwierigen finanziellen 
Situation Ihre Immobilie erhalten bleibt.

HYPOPROTECT® wird in Form einer Einmalprämie erhoben und völlig problemlos von 

Haben Sie Interesse? Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Telefonberatung (0 30) 8 50 82-550
Außendienst (0 30) 8 50 82-370, -371,  -373, -374, -482

Stand 04.05.2012 / Änderungen vorbehalten

Die Versicherungsprämie wird der Darlehenssumme hinzugerechnet. Bei einer 
Versicherungssumme von 75.000 EUR ergibt sich für die Absicherung eines Todesfalls ein 
Beitrag von 1.500 EUR. Bei einer Laufzeit von zehn Jahren sind das lediglich Mehrkosten 
in Höhe von

5,74 EUR im Monat! 

HYPOPROTECT  wird in Form einer Einmalprämie erhoben und völlig problemlos von 
uns mitfinanziert.

(Beispielrechnung über anfängliche Kosten für max. 100 % Beleihungsauslauf, 10 Jahre 
Sollzinsbindung, 1,00% Tilgung, Darlehenssumme 100.000 EUR)



Versicherungsfälle, die in ursächlichem Zusammenhang mit 
dem Versicherten bekannten ernstlichen Erkrankungen oder 

Unfallfolgen stehen, wegen derer der in den letzten 12 
Monaten vor Beginn des Versicherungsschutzes ärztlich 

beraten oder behandelt wurde, sind nicht versichert, wenn sie 
innerhalb von 24 Monaten nach Beginn des 

Versicherungsschutzes eintreten. 

Mit Beginn des Versicherungsschutzes ist der 
Versicherungsnehmer für alle fälligen Leistungen 

unwiderruflich bezugsberechtigt.

Eintrittsalter

Wartezeit

Bezugsrecht

Produktprofil HYPOPROTECT®

Wichtige Eckdaten für den Vertragsabschluss

mindestens 18 Jahre, das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet

Risiko Leben

Leistung

Versicherungssumme

Stirbt der Versicherte, zahlt CARDIF eine jährlich um 5 % der 
Anfangsversicherungssumme fallende Versicherungssumme.

Die Höchstversicherungssumme im Todesfall beträgt 
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Versicherungssumme

Laufzeit

Beitrag

Die Höchstversicherungssumme im Todesfall beträgt 
75.000 EUR

10 Jahre

2 % der Versicherungssumme


